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§ 33 Zwangsmittel 

(1) 1Ist jemandem durch eine 
Verfügung des Gerichts die 
Verpflichtung auferlegt, eine Handlung 
vorzunehmen, die ausschließlich von 
seinem Willen abhängt, oder eine 
Handlung zu unterlassen oder die 
Vornahme einer Handlung zu dulden, 
so kann ihn das Gericht, soweit sich 
nicht aus dem Gesetz ein anderes 
ergibt, zur Befolgung seiner Anordnung 
durch Festsetzung von Zwangsgeld 
anhalten. 2Ist eine Person 
herauszugeben, kann das Gericht 
unabhängig von der Festsetzung eines 
Zwangsgeldes die Zwangshaft 
anordnen. 3Bei Festsetzung des 
Zwangsmittels sind dem Beteiligten 
zugleich die Kosten des Verfahrens 
aufzuerlegen. 

(2) 1Soll eine Sache oder eine Person 
herausgegeben oder eine Sache 
vorgelegt werden oder ist eine 
Anordnung ohne Gewalt nicht 
durchzuführen, so kann auf Grund 
einer besonderen Verfügung des 
Gerichts, unabhängig von den gemäß 
Absatz 1 festgesetzten Zwangsmitteln, 
auch Gewalt gebraucht werden. 2Eine 
Gewaltanwendung gegen ein Kind darf 
nicht zugelassen werden, wenn das 
Kind herausgegeben werden soll, um 
das Umgangsrecht auszuüben. 3Der 
Vollstreckungsbeamte ist befugt, 
erforderlichenfalls die Unterstützung 
der polizeilichen Vollzugsorgane 
nachzusuchen. 4Die Kosten fallen dem 
Verpflichteten zur Last. 5Wird die 
Sache oder die Person nicht 
vorgefunden. so kann das Gericht den 
Verpflichteten anhalten, eine 
eidesstattliche Versicherung über ihren 
Verbleib abzugeben. 6Der § 883 Abs. 2 
bis 4, der § 900 Abs. 1 und die §§ 901, 
902, 904 bis 910, 913 der 
Zivilprozeßordnung sind entsprechend 
anzuwenden. 

(3) 1Das Zwangsgeld (Absatz 1) muß, 
bevor es festgesetzt wird, angedroht 
werden. 2Das einzelne Zwangsgeld 
darf den Betrag von fünfzigtausend 
Deutsche Mark nicht übersteigen. 3Die 
Festsetzung der Zwangshaft (Absatz 1) 
soll angedroht werden, wenn nicht die 
Durchsetzung der gerichtlichen 
Anordnung besonders eilbedürftig ist 
oder die Befürchtung besteht, daß die 
Vollziehung der Haft vereitelt wird. 4Die 
besondere Eilbedürftigkeit ist 
namentlich dann anzunehmen, wann 
andernfalls die Anordnung im Ausland 
vollstreckt werden müßte. 5Für den 
Vollzug der Haft gelten die §§ 901, 904 
bis 906, 909Abs. 1 und 2, §§ 910, 913 
der Zivilprozeßordnung entsprechend. 
6Die besondere Verfügung (Absatz 2) 
soll in der Regel, bevor sie erlassen 
wird, angedroht werden. 

Anmerkung: Abs. 2 Satz 2 eingefügt durch 
KindRG; Abs. 3 Satz 5 geändert durch Art. 2 
Abs. 3 Zweites Gesetz zur Änderung 
zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften 
(2. Zwangsvollstreckungsnovelle) vom 17. 
Dezember 1997, BGBl. 1 3039, in Kraft tretend 
am 1. Januar 1999 

§ 34 Akteneinsicht, Abschriften 

(1) 1Die Einsicht der Gerichtsakten 
kann jedem insoweit gestattet werden, 
als er ein berechtigtes Interesse 
glaubhaft macht. 2Das gleiche gilt von 
der Erteilung einer Abschrift; die 
Abschrift ist auf Verlangen von der 
Geschäftsstelle zu beglaubigen. 

(2) Die Einsicht der Akten und die 
Erteilung von Abschriften ist insoweit 
zu versagen, als § 1758 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs 
entgegensteht. 

§ 50 Verfahrenspfleger für das Kind 

(1) Das Gericht kann dem 
minderjährigen Kind einen Pfleger für 
ein seine Person betreffendes 
Verfahren bestellen, soweit dies zur 
Wahrnehmung seiner Interessen 
erforderlich ist. 

(2) 1Die Bestellung ist in der Regel 
erforderlich, wenn 

1. das Interesse des Kindes zu dem 
seiner gesetzlichen Vertreter in 
erheblichem Gegensatz steht, 

2. Gegenstand des Verfahrens 

Maßnahmen wegen Gefährdung des 
Kindeswohls sind, mit denen die 
Trennung des Kindes von seiner 
Familie oder die Entziehung der 
gesamten Personensorge verbunden 
ist (§§ 1666, 1666 a des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs), oder 

3. Gegenstand des Verfahrens die 
Wegnahme des Kindes von der 
Pflegeperson (§1632 Abs. 4 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) oder von 
dem Ehegatten oder 
Umgangsberechtigten (§1682 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs) ist. 
2Sieht das Gericht in diesen Fällen von 
der Bestellung eines Pfiegers für das 
Verfahren ab, so ist dies in der 
Entscheidung zu begründen, die die 
Person des Kindes betrifft. 

(3) Die Bestellung soll unterbleiben 
oder aufgehoben werden, wenn die 
Interessen des Kindes von einem 
Rechtsanwalt oder einem anderen 
geeigneten 
Verfahrensbevollmächtigten 
angemessen vertreten werden. 

(4) Die Bestellung endet, sofern sie 
nicht vorher aufgehoben wird, 

1. mit der Rechtskraft der das 
Verfahren abschließenden 
Entscheidung oder 

2. mit dem sonstigen Abschluß des 
Verfahrens. 

(5) Der Ersatz von Aufwendungen und 
die Vergütung des Pflegers bestimmen 
sich entsprechend § 67 Abs. 3. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG, Abs. 5 
geändert durch BtÄndG 

§ 50 a Anhörung der Eltern 

(1) 1Das Gericht hört in einem 
Verfahren, das die Personen- oder 
Vermögenssorge für ein Kind betrifft, 
die Eltern an. 2In Angelegenheiten der 
Personensorge soll das Gericht die 
Eltern in der Regel persönlich anhören. 
3In den Fällen der §§ 1666 und 1666 a 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind die 
Eltern stets persönlich anzuhören, um 
mit ihnen zu klären, wie die 
Gefährdung des Kindeswohls 
abgewendet werden kann. 

(2) Einen Elternteil, dem die Sorge 
nicht zusteht, hört das Gericht an, es 
sei denn, daß von der Anhörung eine 
Aufklärung nicht erwartet werden kann. 

(3) Das Gericht darf von der Anhörung 
nur aus schwerwiegenden Gründen 
absehen. Unterbleibt die Anhörung 
allein wegen Gefahr im Verzuge, so ist 
sie unverzüglich nachzuholen. 

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten für die 
Eltern des Mündels entsprechend. 

Anmerkung: Abs. 2 geändert durch KindRG 

§ 50 b Anhörung des Kindes 

(1) Das Gericht hört in einem 
Verfahren, das die Personen- oder 
Vermögenssorge betrifft, das Kind 
persönlich an, wenn die Neigungen, 
Bindungen oder der Wille des Kindes 
für die Entscheidung von Bedeutung 
sind oder wenn es zur Feststellung des 
Sachverhalts angezeigt erscheint, daß 
sich das Gericht von dem Kind einen 
unmittelbaren Eindruck verschafft. 

(2) 1Hat ein Kind das vierzehnte 
Lebensjahr vollendet und ist es nicht 
geschäftsunfähig, so hört das Gericht 
in einem Verfahren, das die 
Personensorge betrifft, das Kind stets 
persönlich an. 2In vermögens-
rechtlichen Angelegenheiten soll das 
Kind persönlich angehört werden, 
wenn dies nach der Art der 
Angelegenheit angezeigt erscheint. 
3Bei der Anhörung soll das Kind, 
soweit nicht Nachteile für seine 
Entwicklung oder Erziehung zu 
befürchten sind, über den Gegenstand 
und möglichen Ausgang des 
Verfahrens in geeigneter Weise 
unterrichtet werden; ihm ist 
Gelegenheit zur Äußerung zu geben. 

(3) 1In den Fällen des Absatzes 1 und 
des Absatzes 2 Satz 1 darf das Gericht 
von der Anhörung nur aus 
schwerwiegenden Gründen absehen. 
2Unterbleibt die Anhörung allein wegen 
Gefahr im Verzuge, so ist sie 
unverzüglich nachzuholen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten für 
Mündel entsprechend. 

§ 50 c Anhörung der Pflegeperson 
1Lebt ein Kind seit längerer Zeit in 
Familienpflege, so hört das Gericht in 
allen die Person des Kindes 
betreffenden Angelegenheiten auch 
die Pflegeperson an, es sei denn, daß 
davon eine Aufklärung nicht erwartet 
werden kann. 2Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn das Kind auf 
Grund einer Entscheidung nach § 1682 
des Bürgerlichen Gesetzbuchs bei dem 
dort genannten Ehegatten oder 
Umgangsberechtigten lebt. 

Anmerkung: geändert durch KindRG 

§ 50 d Herausgabe der persönlichen 
Sachen 

Ordnet das Gericht die Herausgabe 
eines Kindes an, so kann es die 
Herausgabe der zum persönlichen 
Gebrauch des Kindes bestimmten 
Sachen durch einstweilige Anordnung 
regeln. 

§ 51 Wirksamwerden von 
Entscheidungen über die elterliche 
Sorge 

(1) Eine Verfügung, durch die von dem 
Familiengericht festgestellt wird, daß 
ein Elternteil auf längere Zeit an der 
Ausübung der elterlichen Sorge 
tatsächlich verhindert ist, wird mit der 
Bekanntmachung an den anderen 
Elternteil wirksam, wenn dieser die 
elterliche Sorge während der 
Verhinderung kraft Gesetzes allein 
ausübt, anderenfalls mit der 
Übertragung der Ausübung der 
elterlichen Sorge auf ihn oder mit der 
Bestellung des Vormundes. 

(2) Eine Verfügung, durch die von dem 
Familiengericht festgestellt wird, daß 
der Grund für das Ruhen der 
elterlichen Sorge eines Elternteils nicht 
mehr besteht, wird mit der' 
Bekanntmachung an diesen wirksam. 

Anmerkung: geändert durch KindRG 

§ 52 Hinwirken auf Einvernehmen 
der Beteiligten 

(1) 1In einem die Person eines Kindes; 
betreffenden Verfahren soll das Gericht 
so früh wie möglich und in jeder Lage 
des Verfahrens auf ein Einvernehmen 
der Beteiligten hinwirken. 2Es soll die 
Beteiligten so früh wie möglich anhören 
und auf bestehende Möglichkeiten der 
Beratung durch die Beratungsstellen 
und -dienste der Träger der 
Jugendhilfe insbesondere zur 
Entwicklung eines einvernehmlichen 
Konzepts für die Wahrnehmung der 
elterlichen Sorge und der elterlichen 
Verantwortung hinweisen. 

(2) Soweit dies nicht zu einer für das 
Kindeswohl nachteiligen Verzögerung 
führt, soll das Gericht das Verfahren 
aussetzen, wenn 

1. die Beteiligten bereit sind, 
außergerichtliche Beratung in 
Anspruch zu nehmen, oder 

2. nach freier Überzeugung des 
Gerichts Aussicht auf ein 
Einvernehmen der Beteiligten besteht; 
in diesem Fall soll das Gericht den 
Beteiligten nahelegen, eine 
außergerichtliche Beratung in 
Anspruch zu nehmen. 

(3) Im Fall des Absatzes 2 kann das 
Gericht eine einstweilige Anordnung 
über den Verfahrensgegenstand von 
Amts wegen erlassen. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG 

52 a Vermittlungsverfahren im 
Umgangsstreit 

(1) 1Macht ein Elternteil geltend, daß 
der andere Elternteil die Durchführung 
einer gerichtlichen Verfügung über den 
Umgang mit dem gemeinschaftlichen 
Kind vereitelt oder erschwert, so 
vermittelt das Familiengericht auf 
Antrag eines Elternteils zwischen den 
Eltern. 2Das Gericht kann die 
Vermittlung ablehnen, wenn bereits ein 
Vermittlungsverfahren oder eine 
anschließende außergerichtliche 
Beratung erfolglos geblieben ist 

(2) 1Das Gericht hat die Eltern alsbald 
zu einem Vermittlungstermin zu laden. 
2Zu diesem Termin soll das Gericht 
das persönliche Erscheinen der Eltern 
anordnen. 3ln der Ladung weist das 

Gericht auf die möglichen Rechtsfolgen 
eines erfolglosen 
Vermittlungsverfahrens nach Absatz 5 
hin. 4In geeigneten Fällen bittet das 
Gericht das Jugendamt um Teilnahme 
an dem Termin. 

(3) 1In dem Termin erörtert das Gericht 
mit den Eltern, welche Folgen das 
Unterbleiben des Umgangs für das 
Wohl des Kindes haben kann. 2Es 
weist auf die Rechtsfolgen hin die sich 
aus einer Vereitelung oder 
Erschwerung des Umgangs ergeben 
können, insbesondere auf die 
Möglichkeiten der Durchsetzung mit 
Zwangsmitteln nach § 33 oder der 
Einschränkung und des Entzugs der 
Sorge unter den Voraussetzungen der 
§§ 1666, 1671 und 1696 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs. 3Es weist 
die Eltern auf die bestehenden 
Möglichkeiten der Beratung durch die 
Beratungsstellen und -dienste der 
Träger der Jugendhilfe hin. 

(4) 1Das Gericht soll darauf hinwirken, 
daß die Eltern Einvernehmen über die 
Ausübung des Umgangs erzielen. 2Das 
Ergebnis der Vermittlung ist im 
Protokoll festzuhalten. 3Soweit die 
Eltern Einvernehmen über eine von der 
gerichtlichen Verfügung abweichende 
Regelung des Umgangs erzielen und 
diese dem Wohl des Kindes nicht 
widerspricht, ist die Umgangsregelung 
als Vergleich zu protokollieren; dieser 
tritt an die Stelle der bisherigen 
gerichtlichen Verfügung. 4Wird ein 
Einvernehmen nicht erzielt, sind die 
Streitpunkte im Protokoll festzuhalten. 

(5) 1Wird weder eine einvernehmliche 
Regelung des Umgangs noch 
Einvernehmen über eine nachfolgende 
Inanspruchnahme außergerichtlicher 
Beratung erreicht oder erscheint 
mindestens ein Elternteil in dem 
Vermittlungstermin nicht, so stellt das 
Gericht durch nicht anfechtbaren 
Beschluß fest, daß das 
Vermittlungsverfahren erfolglos 
geblieben ist. 2In diesem Fall prüft das 
Gericht, ob Zwangsmittel ergriffen, 
Änderungen der Umgangsregelung 
vorgenommen oder Maßnahmen in 
bezug auf die Sorge ergriffen werden 
sollen. 3Wird ein entsprechendes 
Verfahren von Amts wegen oder auf 
einen binnen eines Monats gestellten 
Antrag eines Elternteils eingeleitet, so 
werden die Kosten des 
Vermittlungsverfahrens als Teil der 
Kosten des anschließenden 
Verfahrens behandelt. 

Anmerkung: eingefügt durch KindRG, Abs. 5 
geändert durch EheschlRG 

§ 53 Wirksamwerden anderer 
Verfügungen 

(1) 1Eine Verfügung, durch die auf 
Antrag die Ermächtigung oder die 
Zustimmung eines anderen zu einem 
Rechtsgeschäft ersetzt oder die 
Beschränkung oder Ausschließung der 
Berechtigung des Ehegatten, 
Geschäfte mit Wirkung für den anderen 
Ehegatten zu besorgen (§1357 Abs. 2 
Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), 
aufgehoben wird, wird erst mit der 
Rechtskraft wirksam. 2Das gleiche gilt 
von einer Verfügung, durch die die 
Einwilligung oder Zustimmung eines 
Elternteils, des Vormundes oder 
Pflegers oder eines Ehegatten zu einer 
Annahme als Kind ersetzt wird. 

(2) 1Bei Gefahr im Verzuge kann das 
Gericht die sofortige Wirksamkeit der 
Verfügung anordnen. 2Die Verfügung 
wird mit der Bekanntmachung an den 
Antragsteller wirksam. 

Anmerkung: Abs. 1 Satz 2 geändert durch 
KindRG 

 


